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Produktsicherheit und technische Normung in der 
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Zu den Leistungsmöglichkeiten und -grenzen des 
Selbstregulierungsmodells als Mittel des Verbraucherschutzes"' 

I. Vorbemerkung 

Selbstregulierung übt auf die derzeitige Wirtschaftspolitik eine eigenartige Faszina-
tion aus. Die Beteiligten sollen sich selbst einigen, der Staat bleibt im Hintergrund. 
Die Trennschärfe des inzwischen zum politischen Programm erhobenen Modewortes 
„Selbstregulierung" läßt zwar zu wünschen übrig, gleichwohl finden sich wesentli-
che Elemente der Selbstregulierung im Regelungsbereich der Produktsicherheit von 
technischen Konsumgütern. Diese ist im Kern immer eine Domäne der Wirtschaft 
gewesen und geblieben, ungeachtet sich ändernder politischer Vorstellungen und 
ungeachtet nationalstaatlicher Besonderheiten in den Mitgliedsländern der europäi-
schen Gemeinschaft1 . 

Die Untersuchung setzt auf europäischer Ebene an, weil die Europäische Gemeinschaft (EG) 
in dem am 7.5.19852 verabschiedeten "Neuen Konzept" zur Harmonisierung technischer Vor-
schriften und der Normung das deutsche Selbstregulierungsmodell des Gerätesicherheitsgeset-
zes3 kopiert und für das Ziel, einen europäischen Binnenmarkt zu schaffen, instrumentalisiert 
hat. Die Perspektive der EG bringt zwar insofern Probleme mit sich, als die EG kein „Staat" 
ist, sondern ein Zusammenschluß von Staaten. Die legislative Gewalt wird nicht vom Parla-
ment sondern faktisch vom Ministerrat ausgeübt, die Exekutive von der Kommission, der es 
aber an dem .notwendigen administrativen Unterbau fehlt. Für die Untersuchung im Kontext 
der Diskussion um die Instrumente staatlicher Wirtschaftspolitik erweisen sich die verfassungs-
rechtlichen Probleme einer Vcrortung der EG jedoch als sekundär. Primär geht es um die Auf-
gabenverteilung zwischen Wirtschaft und öffentlicher Hand. Deshalb bleiben mögliche Frik-
tionen des neuen Konzeptes zwischen der EG und den Mitgliedstaaten noch ausgeklammert. 
Deren Versuche, Produktsicherheit und technische Normung zu regulieren, werden einbezogen, 
soweit es für das Verständnis der Politik der EG im Bereich der Produktsicherheit notwendig 
ist. 

Dieser Beitrag ist hervorgegangen aus einem am Zentrum für Europäische Rechtspolitik an 
der Universität Bremen angesiedelten Forschungsprojekt „Sicherheitsregulierung und EG-
lntegration'\ an dem außer dem Verfasser Gert Brüggemeier, Josef Falke, Hanne Holch-Treu 
und Christian joerges beteiligt sind. Die Grundkonzeption des Forschungsprojekts ist von 
den Verfassern in ZERP DP 3/1984 niedergelegt. 
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Produktsicherheit steht für ein per se erstrebenswertes Ziel, das dem Verbraucherschutz 
dient. Regulierungsbestrebungen können bei der Zulassung von gefährlichen Produkten auf dem 
Markt ansetzen und bis zur Steuerung über die Haftungsregelung reichen. Die Untersuchung 
zielt unter dem Gesichtspunkt der „Selbstregulierung" hauptsächlich auf eine DarsteUung prä-
ventiver Maßnahmen zur Herstellung von Produktsicherheit. Gleichwohl wird die Analyse 
zeigen, daß das neue Konzept der EG zu einer Verschiebung des Regulierungsansatzes auf die 
Nachmarktkontrolle führt. 

II. Die europiiische Diskussion um die Funktion der technischen 
Normung als Instrument zur Erzielung von Produktsicherheit 

Die Reichweite des neuen Konzepts der EG zur Harmonisierung der technischen Vorschrif-
ten und der Normung wird erst vor dem wirtschaftspolitischen Hintergrund dieses Regulierungs-
ansatzes verständlich. Deshalb soll versucht werden, die Produktsicherheit in den Kontext der 
EG-Wirtschaftspolitik zur Schaffung eines Binnenmarktes zu stellen (1). Das neue Konzept 
der Selbstregulierung stellt den zweiten großen Anlauf der EG dar, die unterschiedlichen Ziele 
Produktsicherheit und freier Warenverkehr miteinander zu kompatibilisieren. Der erste Ansatz 
ist dem Modell einer administrativen Einzelfallregulierung verhaftet (2). Im Übergang der ad-
ministrativen Einzelfallregulierung zur umfassenden Selbstregulierung tritt die Dimension der 
Machtverschiebungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den für die technische 
Normung verantwortlichen Organisationen erstmals zutage (3). 

1. Die Quadratur des Kreises: Produktsicherheit, freier 
Warenverkehr und Protektionismus 

Oberstes Ziel der Europäischen Gemeinschaft ist es, einen europäischen Binnen-
markt herzustellen. Hierzu hat die Kommission unlängst ein Weißbuch vorgelegt, 
das den Handlungsrahmen bis zum Jahre 1992 absteckt4 . Technische Normen sind 
potentielle Handelshemmnisse, weil sie geeignet sind, den Warenverkehr zu beein-
trächtigen. So hat Frankreich der Bundesrepublik erst unlängst vorgeworfen, die 
40 000 deutschen Normen seien gleichzusetzen mit 40 000 technischen Handels-
hemmnissen, die die Industrie und Wirtschaft Frankreichs benachteiligen. Dieser 
Vorwurf schießt sicherlich weit über das Ziel hinaus, da nur ca. 5-10 % der tech-
nischen Normen sicherheitsrelevant sind. Allerdings stellt sich gerade bei den Si-
cherheitsnormen die Frage, inwieweit mit ihnen elementare Schutzbedürfnisse der 
Bürger befriedigt werden oder eben dieses Schutzziel nur als Mäntelchen dient, um 
deren protektionistische Zielsetzungen zu verschleiern. Resümee: Regulierungsan-
sätze zur Produktsicherheit haben nicht nur einen ungehinderten Warenaustausch 
über die Landesgrenzen hinweg zu bewerkstelligen, si~ müssen gleichzeitig der An-
gleichung des Sicherheitsniveaus dienen und mit den Bestrebungen der Mitglied-
staaten fertig werden, sich hinter der Regelungsautonomie im Bereich der Produkt-
sicherheit (Art. 36 EWGV) aus protektionistischen Motiven heraus zu verschanzen. 
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2. Der alte „gescheiterte" Ansatz: Administrative Einzelfallregulierung 
von Produktsicherheit 

Der Handlungsrahmen ergibt sich aus dem Programm zum Abbau technischer Handelshemm-
nisse aus dem Jahre 19695. Das Programm zielt nicht in erster Linie auf Schaffung einheitlicher 
Standards zur Gewährleistung von Produktsicherheit, sondern im Sinne der Negativintegration 
vor allem auf die Beseitigung von technischen Handelshemmnissen im Warenverkehr mit ge-
werblichen Erzeugnissen. Produktsicherheit wird nur insofern zum Regulierungsziel als die EG 
mit dem Programm auf die Unterschiede der nach Artikel 36 grundsätzlich zulässigen mitglied-
staatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften reagiert, die aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie zum Schutze der Gesundheit die Beschaffenheit und die Kon-
struktion von Waren normieren und hierfür behördliche Kontrollen und Genehmigungen vor-
sehen. 

Das Programm entfaltet Wirkungen für die Regulierung von Produktsicherheit nur insofern, 
als im Einzelfall eine Richtlinie im Sinne des Artikel 100 EWG-Vertrages verabschiedet worden 
ist. SämtJiche von der Kommission erarbdteten RichtJinfonvorschläge bedürfen der Zustimmung 
des Ministerrates. Ihren administrativen Charakter behalten die Richtlinien jedoch insofern, als 
im Ministerrat de facto die jeweiligen Fachministerien der Länder über die Verabschiedung der 
Richtlinie entscheiden. 

Konstitutiv für diesen administrativen Regulierungstyp ist neben der Notwendigkeit der 
Konkretisierung der rechtlichen Rahmenregelung Programm oder Rahmengesetz, die Festle-
gung des Sicherheitsniveaus in der Verordnung bzw. der Richdinie seJbst. Nur diese geben 
Auskunft darüber, wc1che Anforderungen an Produktion und Vertrieb eines bestimmten als ge-
fii.hrlich erkannten Produkts gestellt werden. Dies geschieht durch die Aufnahme technischer 
Details in die Einzelregelung selbst oder durch Verweis auf eine bestimmte technische Norm. 

Gro(~er Erfolg war diesem Regulierungsansatz au( EG-Ebene nicht beschieden. Am Jahres· 
ende 1984 waren auf dem vom Programm zum Abbau technischer Handelshemmnisse erfaßten 
Gebiet insgesamt 17 3 Richtlinien mit stark voneinander abweichenden Regelungsansprüchen 
und von sehr unterschiedlicher wirtschaftlicher Tragweite verabschiedet6. Die EG selbst sieht 
das Modell der Einzelregulierung als gescheitert an und hebt die positiven Erfahrungen hervor, 
die mit der Niederspannungsrichtlinie gemacht werden konnten. 

3. Der „neue" perspektivische Ansatz: Die deutsche Selbstregulierung 
als Modell für Europa 

Die Niederspannungsrichtlinie aus dem Jahre 1973 7 , ebenfalls erlassen im Zuge der 
Umsetzung des Programms zum Abbau technischer Handelshemmnisse, reprodu· 
ziert das Regulierungsmodell des deutschen Gerätesicherheitsgesetzes vormals Ma· 
schinenschutzgesetz aus dem Jahre 1968/1979. An die Stelle des Verweises auf die 
„allgemein anerkannten Regeln der Technik" im deutschen Gerätesicherheitsgesetz 
tritt in der Niederspannungsrichtlinie die Bezugnahme auf „grundlegende Sicher· 
heirsanforderungen". Eine direkte Bezugnahme auf die allgemein anerkannten Re-
geln der Technik in der Niederspannungsrichtlinie scheitert, weil es ein solches ge-
meinsames Verständnis der Regeln der Technik auf EG-Ebene nicht gibt. Mit der 
Entschließung des Ministerrates vom 7.5.l 985 über eine neue Konzeption auf dem 
Gebiet der technischen Harmonisierung und der Normung ist das deutsche Modell 
zum konstituierenden Prinzip im gesamten Bereich des „Rechts der Technik" ge-
worden. 
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Es beinhaltet den Versuch, mit einem neuen Regulierungstyp dem alten Ziel, 
der Schaffung eines Binnenmarktes, näher zu kommen. Wiederum wird die Pro-
duktsicherheit nur relevant unter dem Blickwinkel der Beseitigung technischer Han-
delshemmnisse, die aus unterschiedlichen Schutzniveaus der Mitgliedstaaten resul-
tieren. Der Sache nach sieht das neue Konzept eine Modellrichtlinie vor, die je nach 
Bedarf als flexibles Instrument in einer Einzelrichtlinie konkretisiert werden kann, 
um bestimmte Sektoren der Industrie oder des Handels, bestimmte Produkte oder 
bestimmte Gefahrentypen EG-weit zu regeln. Die konstitutiven Elemente des neuen 
Regulierungsansatzes sind in vier grundlegenden Anforderungen niedergelegt, die 
bei der Konkretisierung der Modellrichtlinie in Einzelrichtlinien berücksichtigt 
werden müssen: 

1. Die je nach Bedarf zu erlassenden Einzelrichtlinien beschränken sich darauf, die grundle-
genden Sicberheitsanforderongen festzulegen. Damit haben wir auf europäischer Ebene 
nun erstmals ein Verweissystem auf technische Normen. Das Sicherheitsniveau wird nicht 
mehr in einzelnen Richtlinien konkret bestimmt, ausschlaggebend sind vielmehr die privat 
erarbeiteten technischen Standards. 

2. Zuständig ftir die Erarbeitung der technischen Standards, die die grundlegenden Sicherheits-
anforderungen konkretisieren, sind die europäischen Normungsorganisationen CEN und 
CENELEC. Dabei handelt es sich um die Dachorganisation der privaten nationaJen Nor-
mungsinstitutionen auf europäischer Ebene im elektrotechnischen Bereich (CENELEC) 
und im gesamten sonstigen Wirtschaftsbereich (CEN)8. 

3. Die Hersteller und Adressaten einer Richtlinie sind nicht gezwungen, sich an die Normen, 
die von CEN und CENELEC erarbeitet werden, zu halten. Sie können auch einen anderen 
Weg wählen, um die grundlegenden Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. 

4. Wenn sie ihre Produkte auf der Basis harmonisierter (d. h. von CEN/CENELEC erstellter 
Normen) bzw. nationaler Normen, die den Sicherheitszielen genügen, hersteUen, sind die 
nationalen Fachbehörden verpflichtet, eine Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen anzunehmen. Dies bedeutet: Derart hergestellte Produkte können 
prinzipiell innerhalb der Europäischen Gemeinschaft frei zirkulieren. 

Noch ist keine Richtlinie auf der Basis der vier Anforderungen erstellt worden. 
Sichtbar wird jedoch auch ohne Umsetzung bereits der veränderte Regulierungs-
ansatz. Die Modellrichtlinie beansprucht, den freien Warenverkehr und die Produkt-
sicherheit umfassend zu regeln. Die Einzelfallregulierung taugt für eine solche Ziel-
setzung schon deshalb nicht, weil sie nur punktuell einsetzbar ist. Umgekehrt ist 
nicht zu verkennen, daß auch die Modellrichtlinie erst konkretisiert werden muß, 
also beide Regulierungsmodelle letztlich nur sektoral bzw. problembezogen wir-
ken. Viel entscheidender ist letztlich die der Modellrichtlinie inhärente Verschie-
bung der Definitionsmacht von Produktsicherheit. Damit verbunden ist nämlich 
die Ablösung des administrativen Regulierungstyps durch die Selbstregulierung 
auch auf mitgliedstaatlicher Ebene. Denn die vier Grundsätze der Modellricht-
linie geben nicht nur cum grano salis die Basis des deutschen Gerätesicherheits-
gesetzes wider, sie beschreiben gleichermaßen den Regelungsrahmen der zukünfti-
gen englischen Sicherheitsregulierung9 und wohl auch der zukünftigen französi-
schen Sicherheitsregulierung10 . Da diese drei Länder zusammengenommen inner-
halb der Europäischen Gemeinschaft die größte Wirtschaftskraft haben, dürfte da-
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von auszugehen sein, daß die restlichen Mitgliedstaaten dem Vorbild dieser Länder 
folgen werden. Eine ganz andere Frage ist, ob sie nach Erlaß der Modellrichtlinie 
nicht sogar zu diesem Schritt verpflichtet sind. 

III. Einbettung der Regulierungsmodelle in die Diskussion um 
die staatliche Wirtschaftsregulierung 

1. Verortung der beiden Regulierungsmodelle im Paradigma 
marktkonform/marktkompensatorisch 

Die Einzelfallregulierung ist scheinbar marktkorrigierend, weil sie hinsichtlich eines 
bestimmten Produktes bzw. eines bestimmten Gefahrentyps ein Marktversagen un-
terstellt, das aus dem zu niedrigen freiwilligen/marktlichen Sicherheitsniveau re-
sultiert und nun kompensatorisch korrigiert werden muß, indem das Sicherheits-
niveau staatlich festgesetzt wird. Diesem Bilde folgend wäre die Selbstregulierung 
mit ihrem Verweis auf die technischen Standards marktkonform, weil sie auf die 
Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit von privaten Normungsorganisationen 
vertraut, die in einem von der beteiligten Wirtschaft selbst organisierten Findungs-
prozeß das Sicherheitsniveau in einer technischen Norm konkretisieren. Marktlich 
wäre ein solcher Prozeß insofern zu nennen, als die Normungsorganisationen privat 
und nicht staatlich determiniert sind; wettbewerblich, weil die technischen Normen 
das Sicherheitsniveau nicht verbindlich festlegen, um einen Marktschließungseffekt 
und eine daraus resultierende mögliche Innovationsfeindlichkeit zu vermeiden. Läßt 
man die Schwierigkeiten beiseite, die eine Zuordnung privat organisierter Normen 
in die Kategorien Markt und Wettbewerb bei detaillierter Analyse bereitetll, so 
scheint eine Klassifizierung der Einzelregulierung als marktkorrigierend und der 
Selbstregulierung als marktkonform möglich zu sein. 

Eine derartige Betrachtung ist jedoch zu sehr auf den vordergründigen Einsatz der Regulie-
rungsinstrumente beschränkt. Die Einzelregulierung erscheint als marktkorrigierend, weil die 
Europäische Gemeinschaft als Akteur in den Markt eingreift, die Selbsttegulierung als markt-
konform, weil die Europäische Gemeinschaft die Aufgabe der Bestimmung der Sicherheit 
an private Nonnungsorganisationen nämlich CEN und CENELEC delegiert. Notwendig er· 
scheint es vielmehr, dem Zusammenspiel von Aktivitäten der Kommission/des Ministerrats ei-
nerseits und privater Fachkomptenz bei CEN/CENELEC andererseits im Prozeß der Sicherheits· 
reguJierung verstärkt Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei ist der eigentliche Normengenerie-
rungsprozeß in den technischen Gremien der privaten Normwigsorganisationen CEN/CENELEC 
streng zu trennen von der Verwertung der dort einmal gefundenen technischen Norm im 11 Ge-
setzgebungsverfahren" des Artikel 100 EWG-Vertrag. Erst eine solche Binnenperspektive macht 
den BJick frei auf die vielf";:iJtige Kooperation zwischen der EG-Kommission bzw. dem Mini-
sterrat einerseits und den europäischen Normungsorganisationen CEN und CENELEC ande-
rerseits, die sowohl auf der EG-Ebene der Normgenerierung als auch auf der Ebene des Gesetz-
gebungsverfahrens stattfindet. Demgegenüber tritt die Bedeutung des Regulierungsmodells, 
Einzelregulierung und Selbstregulierung mit Nonnenverweis in den Hintergrund. Sie bezieht 
sich ohnehin nur auf die Ebene des Gesetzgebungsverfahrens. Dort jedoch kommt die 11markt-
korrigierende" Einzelregulierung ohne private Fachkompetenz in der Konkretisierung des Si-
cherheitsniveaus ebensowenig aus wie die „marktkonforme" Festlegung des Sicherheitsniveaus 
im Modell der Selbstregulierung ohne Zutun der EG-Kommission bzw. des Ministerrats abläuft. 
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2. Funktionsbedingungen des zweistufigen Rahmenkontrollmodells 
von Produktsicherheit 

Von einem zweistufigen Rahmenkontrollmodell sprechen wir in'<Jfern, als eine 
rechtliche Kontrolle erstmals auf der Ebene der Normgenerierung ansetzen kann. 
Daran schließt sich eine Ausgestaltung des Gesetzgebungsverfahrens entweder in 
Form der Einzelregulierung oder in Form eines Normverweise.< an. Es kommt nun 
darauf an herauszufinden, was das Recht auf beiden Ebenen der Regulierung an 
Vorgaben für die Realisierung von Produktsicherheit leistet und wie J1c diagnosti-
zierte Kooperation zwischen CEN/CENELEC und EG-Kommission/Ministerrat 
tatsächlich aussieht. 

(a) Rechtliche Vorgaben im Normgenerierungsprozcß - Im Zuge der Umsetzung 
des Programms zum Abbau technischer Handelshemmnisse stellte sich sehr schnell 
heraus, daß die EG-Kommission auf die bei CEN und CENELEC angehäufte Fach-
kompetenz in der Ausarbeitung von Einzelrichtlinien angewiesen war. 

Um eine Zusammenarbeit zu garantieren, trat die EG·Kommis..~ion in Verhandlungen mit bei-
den europäischen Nonnungsorganisationen ein, die jedoch nicht zu einem fonnalcn Abschluß 
gebracht wurden, weil es der Kommission an Kompetenz mangelte, bin<lt·111.Jc Absprachen zu 
treffen 12 . Erst die Entschließung des Rates vom 16. Juli 198413 ebnete der Ko1nnlission den 
Weg, Kompetenzen an CEN/CENELEC zu delegieren. Im November 1984 14 trafen die Kom-
mission und CEN/CENELEC dann eine Vereinbarung, die den Hin tcrgrund für den zweiten 
Grundsatz der ModeJJrichdinie bildet, wonach die Konkretisierung Jcr Sicherheitsanforde-
rungen prinzipiell in die Hände von CEN und CENELEC gelegt wird. Der Sache nach bedeu· 
tet die Delegation eine Anerkennung der Autonomie von CEN/CENELEC. Die EG behält sich 
~lerdings die Möglichkeit vor, CEN/CENELEC ein Mandat zu erteilen und ggf. selbst die tech-
mschen Standards festzusetzen. Als Gegenleistung haben CEN und CENELLC sich bereit er-
k!ärt, das Verfahren der Normsetzung für die Kommission und Jic beteiligten Verkehrskreise 
::insbesondere staatliche Behörden, Industrie, Anwender, Verbraucher, c;cwcrkschaften" zu 
offn:n, sofern sie dies wünschen. Inhaltliche Vorgaben für die Ausarheitun~ der Normun~ 
enthält das Abkommen insofern, als CEN/CENELEC sicherstellen wollen. daß die ausgearber· 
te~n Normen "den wesentlichen Anforderungen zum Schutze Jcr Bürger (Sicherheit, Gesund-
h~it: · .), : ··genügen." Den Hintergrund flir das Abkommen bildet die Bereitschaft der Konl"" 
m1ss10~, die Normungsarbeit von CENJCENELEC in den nä<:hsrcn Jahren durch nennenswerte 
finanzielle Zuwendungen zu unterstützen. 

Die Kommissio · · d f d s . n tntt mit em Abschluß des Staatsvertrages in die Fußstap en e 
Regulierungsmodells der Bundesrepublik Deutschland. In Ergänzung des Maschinen-
schutzgesetzes von 1968 hatte nämlich die damalige Bundesregierung mit dem 
Deutschen Institut r· N 1s Die-ur ormung e. V. (DIN) einen Staatsvertrag geschlossen · 
ser Staatsvertrag bild t · h d · · · on . e e mc t nur le Vorlage für das Abkommen der Kommissi 
mit CEN/CENELEC sond h f·· d' . . h 16 bzw 
f „ . • ern auc ur 1e Rechtsbeziehungen der bnnsc en · 
ranzos1schen Regi 17 d · erung zu en nat10nalen Normungsorganisationen. 

(b) Rechtliche Vo b · d'ff 'e . rga en im Gesetzgebungsverfahren - Diese Vorgaben 1 en -
ren erheblich zwisch d M d II ms en em o e der Einzelregulierung im Zuge des Program 
zum Abbau technis h H d 1 . · · h en d M . c er an e shemmmsse und dem Normenverwe1s 1m Ra m 
er odellnchtlinie. 
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Im Gesetzgebungsverfahren nach Artikel 100 EWG-Vertrag via Einzelregulierung 
hält der Ministerrat die Regelungshoheit in Händen. Bei der Konkretisierung der in 
der Rechtsnorm niedergelegten technischen Details zur Festsetzung des Sicherheits-
niveaus ist ein Rückgriff auf die Arbeit der privaten nationalen/euopäischen Nor-
mungsorganisationen erforderlich. Dies kann in zweierlei Weise geschehen: Im Wege 
der starren Verweisung auf eine technische Norm oder im Wege der Integration 
technischer Details in die Rechtsvorschrift - Richtlinien nach Art. 100 EWG-Ver-
trag oder nationale Verordnung selbst. Verbraucher sind an diesem Prozeß der Fest-
setzung des Sicherheitsniveaus nicht beteiligt. 18 

Die Modellrichtlinie verlangt die Festlegung grundlegender Sicherheitsanforderungen in einer 
Einzelrichtlinie nach Art. 100 EWG-Vertrag durch den Ministerrat. Dieser hat unter Beachtung 
der vier Grundsätze der Modellrichtlinie überdies zu entscheiden, welche Bereiche von der 
Einzelrichtlinie erfaßt werden sollen. Die grundlegenden Sicherheitsanforderungen dürften dem 
Katalog der Niederspannungsrichtlinie mit einer vagen Umschreibung von Schutzzielen nachge-
bildet werden. Eine Einigung innerhalb des Ministerrates müßte deshalb möglich sein, zumal der 
Rat in der Entschließung vom 16. Juli die prinzipielle Gleichrangigkeit der Sicherheit innerhalb 
der Mitgliedstaaten der EG hervorgehoben hat19 . 

Zündstoff bietet dagegen die Umschreibung der Verbrauchererwartung an das technische 
Niveau in den Produkten. Die Modellrichtlinie spricht von „zweckgerechter Benutzung", bei 
der keine Gefahr für die Sicherheit von Personen auftreten darf; sieht aber im Hinblick auf den 
Verbraucherschutz die Möglichkeit vor, an die „voraussichtliche Benutzung" anzuknüpfen. Das 
Gerätesicherheitsgesetz verwendet den Terminus 11bestimmungsgemäße Verwendung", das fran-
zösische Sicherheitsgesetz dagegen den „voraussehbaren Fehlgebrauch". 

Ist die Einzelrichtlinie einmal erlassen, bleibt es scheinbar CEN/CENELEC vorbehalten, die 
grundlegenden Sicherheitsanforderungen in technische Normen umzugießen. Eine Konkreti-
sierung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen kann aber auch über die nationalen Nor-
men gewährleistet werden. Die EG-Kommission übt eine Kontrolle über die Konkretisierung 
der grundlegenden Sicherheitsanforderungen insofern aus, als nur solche von CEN/CENELEC 
erarbeiteten technischen Normen bzw. ihr von den Mitgliedstaaten gemeldeten nationalen 
Nonnen eine Selbstbindung im Sinne des 4. Grundsatzes der Modellrichtlinie herbeiführen, 
deren Übereinstimmung mit der Generalklausel von ihr attestiert wurde. Derart EG-seitig sank-
tionierte Normen werden nach Anhörung des ständigen Ausschusses in eine besondere Liste 
aufgenommen und im Amtsblatt der EG öffentlich bekannt gemacht. Verbraucher sind im stän· 
digen Ausschuß nicht vertreten. Dieser setzt sich aus von Mitgliedstaaten benannten Vertretern 
zusammen, die sich von Sachverständigen oder Beratern unterstützen lassen können. Dies läuft 
im Ergebnis auf ein Gremium hinaus, in dem je ein Regierungsvertreter und ein Vertreter der 
nationalen Normungsorganisationen die Interessen des Mitgliedstaates wahrnehmen. Das ge-
samte Anerkennungsverfahren ist dem Deutschen Gerätesicherheitsgesetz nachgebildet. Be-
sondere Prüfkriterien für das Anerkennungsverfahren sind nicht vorgesehen. Die Kommission 
hat sich an den „grundlegenden Sicherheitsanforderungen" bzw. "an der voraussichtlichen 
Benutzung'' zu orientieren. 

3. Verortung des zweistufigen Rahmenkontrollmodells in der 
staatlichen Wirtschaftsregulierung 

(a) Mit dem Übergang von der Einzelregulierung zur Modellrichtlinie mit Nor-
menverweis ist ein Teilrückzug der EG aus der Sicherheitsregulierung verbunden. 



116 Hans-W. Micklitz 

Diesem Kompetenzverlust der EG entspricht eine wachsende Bedeutung privater 
Normungsorganisationen in der Feststellung der Produktsicherheit. 

Während bei der Einzelregulierung die EG mit ihren Organen Kommission/Mini-
sterrat den Prozeß der Festlegung der Sicherheitsniveaus in den Händen hält, auch 
wenn auf die Arbeit der europäischen Normungsorganisationen zurückgegriffen 
wird, schafft die Modellrichtlinie die Voraussetzungen für einen Feinabstimmungs-
prozeß der Interessen der EG, der Mitgliedstaaten und der nationalen Normungs-
organisationen im ständigen Ausschuß. 

Der Ministerrat legt in der Einzelrichtlinie nur noch die grund1egenden Sicherheitsanforderun-
gen fest, die Entscheidungshoheit über die Konkretisierung wird in der Modellrichtlinie formal 
an die Kommission abgegeben. Damit fällt jener mühselige Prozeß des Ringens um die Einstirn· 
migkeit im Ministerrat weg, die den Erlaß von Einzeldirektiven im Rahmen des Programms 
zum Abbau technischer Handelshemmnisse so erschwert hatte. Doch damit nicht genug. Das 
Umsetzungsverfahren der Modellrichtlinie ist so konstruiert, daß die Kommission ihre Ent-
scheidungskompetenz faktisch nicht gegen das Votum des ständigen Ausschusses wahrneh-
men kann und wohl auch nicht soll. Denn die ModeHrichtlinie delegiert die Definitionsmacht 
nicht direkt und ausnahmslos an die Vertreter der Normungsorganisationen, sondern formal 
zunächst an die Mitgliedstaaten. Abgesehen davon, daß der EWG-Vertrag einen anderen Weg 
gar nicht zuließe, ist es das erklärte Ziel der Modellrichtlinie, die Mitgliedstaaten mit ihren je-
weiligen Vertretern der nationalen NormWlgsorganisationen unter einen Einigungszwang zu 
setzen. Der Einigungszwang ist politisch nicht technisch determiniert. Diese Stoßrichtung 
wird noch deutlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, daß eine Harmonisierung im Wege der 
Ausarbeitung europäischer Normen von CEN/CENELEC nur langsam voranschreitet und die EG 
mit der Modellrichtlinie eine Harmonisierung der technischen Normen mittels einer nur poli-
tisch determinierten Angleichung der nationalen Normen entscheidend beschleunigen will. 
Die Harmonisierung der technischen Normung hat einerseits die Funktion, Lücken zu füllen, 
die die nationalen Normen lassen. Andererseits kann das langfristig zu erreichende Ziel nur 
darin bestehen, eine technische Angleichung des Sicherheitsniveaus anzustreben. 

Vor allem im Hinblick auf die Funktion der nationalen Normen sollen unter Feder-
führung der Kommission Regierungsvertreter der Mitgliedstaaten und politisch ver-
antwortliche Vertreter der nationalen Normungsorganisationen versuchen, die Ziele 
der Schaffung eines Binnenmarktes, der Garantie von Produktsicherheit und der 
Verhinderung von Protektionismus auf einen Nenner zu bringen. Dies schließt eine 
Überprüfung der im Normgenerierungsprozeß von CEN/CENELEC gefundenen 
Ergebnisse auf die identischen Ziele nicht aus. Klar ist nur: die technische Festlegung 
von Produktsicherheit soll im ständigen Ausschuß - ob europäische oder nationale 
Normen - nicht mehr diskutiert werden. überspitzt formuliert hat der ständige 
Ausschuß die Funktion, einen Rahmen bereitzustellen, innerhalb dessen sich die 
europäische Industrie repräsentiert über ihre Normungsorganisationen einigen soll.20 

Lassen sich die Regierungsvertreter in diesen Prozeß einbinden, konkretisiert der 
ständige Ausschuß de facto Artikel 36 EWG-Vertrag. Es dürfte Mitgliedstaaten näm-
lich schwerfallen, trotz ihrer Zustimmung im ständigen Ausschuß im Nachhinein 
einen Alleingang in der Festlegung der Produktsicherheit zu wagen. 

(b) Der Teilrückzug der EG in Gesetzgebungsverfahren führt trotz der zunächst 
vordringlichen Ausrichtung der Modellrichtlinie an der Notwendigkeit der Anglei-
chung nationaler Normen zu einer Politisierung des Normgenerierungsprozesses. 
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Denn als Folge der Harmonisierung nationaler Normen entsteht ein erheblicher 
Druck auf CEN/CENELEC ihre Normungsarbeit zu intensivieren, um nicht aus der 
Harmonisierung der technischen Normen herausgedrängt zu werden. Umgekehrt 
benötigt die EG CEN/CENELEC, um ihnen kurzfristig ein Mandat für die Auswei-
tung einer politisch wichtigen Norm zu erteilen (bleifreies Benzin) bzw. um lang-
fristig die Zersplitterungstendenzen, die eine Angleichung nationaler Normen mit 
sich bringt, einzufangen. Dieses Wechselspiel gegenseitiger Abhängigkeit mündete 
in dem 1984 geschlossenen Abkommen. Eine Politisierung ist damit insofern ver-
bunden, als die Kommission CEN/CENELEC nur deshalb als europäische Nor-
mungsorganisationen anerkennen konnte, weil diese von der EG-Kommission 
gleichzeitig auf die Ziele der Modellrichtlinie verpflichtet werden. Natürlich ist 
der europäischen Normung immer schon die Vorstellung inhärent gewesen, einen 
freien Warenverkehr in den Grenzen der Mitgliedsorganisationen von CEN/CEN-
ELEC herzustellen und die Produktsicherheit zu garantieren. Diese Arbeit war eher 
technisch als politisch determiniert. Mit der Übernahme der öffentlichen Aufgabe 
im Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft verbunden ist jedoch eine Ver-
schiebung bzw. Ausdehnung der Perspektive der Normungsarbeit. Europäische Nor-
mung hat im Modell aufgehört, ein Reservat von Technikern zu bilden, politische 
Interessen wirken auf den Normungsprozeß ein. Dies zeigt sich äußerlich in der Um-
gestaltung des Normgenerierungsprozesses. Vertreter der Kommission und der be-
teiligten Verkehrskreise nehmen an der Normung teil. Damit ist die Voraussetzung 
geschaffen, um die Sicherheitsphilosophie der Techniker verbraucherpolitisch auf-
zuladen. 21 Nicht mehr der bestimmungsgemäße Gebrauch sondern mehr und mehr 
der voraussehbare Fehlgebrauch kann zum Orientierungsmaßstab für die Produkt-
sicherheit werden. Damit aber hätten Verbrauchererwartungen an die Konstruktion 
des Produkts auch formell Berücksichtigung in der Normung gefunden. 

(c) Die Teilprivatisierung der Produktsicherheit zwingt zu einer Öffnung des Ver-
fahrens auf beiden Ebenen des zweistufigen Rahmenkontrollmodells; nur so kann 
die EG ihren Teilrückzug aus der Produktsicherheit legitimieren - Die EG hat im 
ersten wie im zweiten Verbraucherschutzprogramm22 als Grundrecht den Schutz 
der Verbraucher vor Gefahren für ihre Sicherheit und ihre Gesundheit anerkannt. 
Damit hat die EG sich selbst die Aufgabe gestellt, für die Sicherheit der Verbraucher 
in der Europäischen Gemeinschaft zu sorgen. Wenn sie sich nun aus der Sicherheits-
regulierung teilweise zurückzieht, muß sie den Verbrauchern auf europäischer Ebe-
ne ein Äquivalent anbieten. Dieses besteht in der den Verbrauchern erkauften Teil-
nahme am Normierungsprozeß von CEN/CENELEC. Langfristig wird die EG nicht 
daran vorbeikommen, die Verbraucher auch an der Arbeit des ständigen Ausschus-
ses zu beteiligen. 

Im „neuen"' Regulierungsmodell der EG sollen die Verbraucher durch Eigen-
engagement die Lücke füllen, die die EG mit ihrem Rückzug aus der versprochenen 
Sicherheitspolitik gelassen hat: Beteiligung als Alibi für Privatisierung! 
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(d} Mit der Öffnung des Verfahrens der Normgenerierung und langfristig der Ge-
setzgebung für die beteiligten Verkehrskreise ist das Sicherheitsregulierungsmodell 
mit Normenverweis weitgehend unabhängig von wirtschaftspolitischen Strömun-
gen geworden. 

Die Modellrichtlinie beinhaltet den Versuch, eine marktkorrigierende Produkt-
sicherheitsregulierung langfristig überflüssig zu machen. Dies kann gelingen, wenn 
die Mitglieder des ständigen Ausschusses die konfligierenden Ziele freier Waren-
verkehr und Produktsicherheit miteinander vereinbaren können. Damit wäre aber 
auch über die Eigenständigkeit von Produktsicherheit als Regulierungsgegenstand 
entschieden. Denn Produktsicherheit erscheint in der Modellrichtlinie als Bestand-
teil und nicht als Aliud eines prinzipiell erstrebenswerten freien Warenverkehrs; 
aber nicht als gleichgewichtiger Bestandteil sondern nur als Mittel zum Zweck. 
Mitgliedstaatliche Politik zur Regulierung von Produktsicherheit soll sich nicht 
mehr als Handelshemmnis auswirken können. überspitzt: Alle mitgliedsstaatlichen 
Maßnahmen, die nicht die relativ engen Voraussetzungen des Schutzklauselverfah-
rens der Modellrichtlinie erfüllen, sind einem generalisierten Protektionismus-Vor-
wurf ausgesetzt. Wirtschaftspolitische Strömungen lassen sich in dieses Selbstregu-
lierungsmodell integrieren, ohne die prinzipielle Aufgabenverteilung zwischen den 
EG-Organen, den Mitgliedstaaten und den Normungsorganisationen zu sprengen. 
Eine eher marktkorrigierend-interventionistische Wirtschaftspolitik würde den Ein-
fluß der politischen Instanzen auf den Normgenerierungsprozeß und auf das Ge-
setzgebungsverfahren erhöhen. Er müßte sich konsequenterweise in einer verstärk-
ten Umorientierung der Sicherheitsphilosophie auf Verbrauchererwartungen äu-
ßern.23 Umgekehrt erlauben konservative Strömungen, den Einfluß politisch staat-
licher Instanzen und der beteiligten „Verkehrskreise" (d. h. auch der Verbraucher) 
beliebig zurückzuschrauben.24 

4. Konsequenzen des „neuen" Selbstregulierungsmodells der EG 
für die Organisation der Nachmarktkontrolle 

Die bisherige Analyse konzentrierte sich auf die verschiedenen Formen präventiver 
Sicherheitsregulierung. Für eine Verortung der Sicherheitsregulierung in der staat-
lichen Wirtschaftsregulierung erweist sich diese Sichtweise als zu kurz gegriffen, da 
sie Auswirkungen des Selbstregulierungsmodells auf nachgeschaltete Möglichkeiten 
der Sicherheitsregulierung außer Acht läßt. Genau diese gewinnen jedoch im Zuge 
der Ausbreitung des Selbstregulierungsmodells an Bedeutung. 

(a) In dem Maße, wie die EG die Definition in der Produktsicherheit aus der Hand 
gibt, wächst die Notwendigkeit zum Aufbau einer vom Selbstregulierungsmodell 
abgekoppelten Nachmarktkontrolle. Denn die Modellrichtlinie räumt der EG kei-
nerlei Möglichkeiten ein, das im ständigen Ausschuß einmal konsentierte Ergebnis 
von sich aus zu ändern. Sieht man von spektakulären Ereignissen (Unfällen - Spani-
sches Olivenöl) oder hohem politischen Außendruck (Waldsterben - Blei im Ben-
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zin) ab, bleibt der EG nur der Weg, eine Veränderung des Sicherheitsniveaus in den 
einzelnen Normenausschüssen anzuregen. Tatsächlich gibt es kein auf die EG-Orga-
ne zugeschnittenes Verfahren etwa zur periodischen Überprüfung einmal in die 
Normenliste aufgenommener nationaler bzw. europäischer Normen. 

Die administrative Überwachung der technischen Nonnung obliegt nach dem neuen Konzept 
vordringlich den mitgliedstaatlichen Fachbehörden. Diese können eine Revision des zunächst 
im ständigen Ausschuß festgelegten und in der Normenliste festgeschriebenen Sicherheitsni-
veaus erreichen, wenn sie das Schutzklauselverfahren in Gang bringen. Dies geschieht automa-
tisch, wenn ein Mitgliedsland den Import eines Produktes zurückweist, obwohl es dem in der 
Normenliste festgeschriebenen Sicherheitsniveau entspricht. Ober das Schutzklauselverfahren 
erhält die EG ihre formale Entscheidungsposition zurück. Jedoch bedeutet das Schutzklausel-
verfahren im Ergebnis eine Wiederaufnahme der Tätigkeit des ständigen Ausschusses. Genau 
das kann die Kommission aber auch ohne Einspruch eines Mitgliedsstaates erreichen, wenn sie 
der Auffassung ist, daß eine harmonisierte bzw. eine nationale Norm aus der Normenliste ge· 
strichen werden soll. Es ist jedoch kaum vorstellbar, daß die EG-Kommission von dieser Befug-
nis Gebrauch macht. Richten sich die Vorbehalte gegen eine nationale Norm, bedeutet eine 
Intervention der Kommission der Sache nach eine Verurteilung eines einzelnen Mitgliedsstaa-
tes. Handelt es sich um eine europäische Norm, sitzt die Kommission im ständigen Ausschuß 
eben jenen Leuten gegenüber, die bei CEN/CENELEC die Entscheidungen zu verantworten 
haben. 

Angesichts der völligen Ausgrenzung der Organe der EG aus der Nachmarktkontrol-
le kann es nicht verwundern, daß diese bemüht ist, sich außerhalb des Selbstregu-
lierungsmodells Möglichkeiten zu verschaffen, die Produktsicherheit im Binnen-
markt zu kontrollieren. Als insoweit vorbereitende Maßnahme ist der Aufbau von 
Gefahrenaustausch- und Unfallinformationssystemen zu verstehen. Das 198425 

vom Ministerrat verabschiedete Gefahrenaustauschsystem verpflichtet die in den 
Mitgliedstaaten verantwortlichen Fachbehörden (in der Bundesrepublik die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz) der EG solche Produkte zu melden, deren Gefährlichkeit 
sich auf dem nationalen Markt herausgestellt hat. Das von der Kommission nach 
Durchführung eines Modellversuchs vorgeschlagene Unfallinformationssystem26 

soll die Voraussetzung dafür schaffen, EG-weit vergleichbare Daten über Unfälle 
mit Konsumgütern im Haushalts- und Freizeitbereich zusammenzustellen. Weder 
das Gefahrenaustausch- noch ein mögliches Unfallerfassungssystem zielt auf eine 
Kontrolle des in den technischen Standards festgelegten Sicherheitsniveaus. Das Un-
fallerfassungssystem erfüllt eher sozialpolitische Aufgaben, während das Gefahren-
austauschsystem vor allem dem Zweck dient, EG-weit vertriebene Produkte aus 
dem Verkehr ziehen zu können, wenn sich deren Gefährlichkeit herausgestellt hat. 
Allerdings verschaffen diese eher indirekt wirkenden Mechanismen der Nachmarkt-
kontrolle der EG keine Kompetenzen, Warnungen zu veröffentlichen oder gar Rück-
rufe zu starten. Gleichwohl tritt in den Auseinandersetzungen um die Etablierung 
derartiger Überwachungs- und Informationsmechanismen deutlich das Bestreben 
der EG zutage, Kompetenzen, die auf eine mögliche Nachmarktkontrolle ausgerich-
tet sind, an sich zu ziehen. 

(b) Der Teilrückzug des Ministerrates bzw. der Kommission aus der präventiven 
Sicherheitsregulierung erhöht die Bedeutung von Möglichkeiten des Europäischen 
Gerichtshofs wie der nationalen Gerichte im Rahmen der Produzentenhaftungs-
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richtlinie2 7 die Anforderungen an die Produktsicherheit zu definieren. Insofern 
trägt die Teilprivatisierung im zweistufigen Rahmenkontrollmodell zur Notwen-
digkeit bei, eine Nachmarktkontrolle der Produktsicherheit auf dem Umweg über 
eine europäische Produzentenhaftung herbeizuführen. 

Im Zusammenhang mit der Modellrichtlinie ergibt die als allseits überraschend empfundene 
Einigung im Ministerrat über die Verabschiedung der Produzentenhaftungsrichtlinie einen 
Sinn. Sie schafft die Voraussetzung fl.ir eine Nachmarktkontrolle durch den Europäischen 
Gerichtshof selbst insofern, als dieser zumindest für alle Mitgliedsländer verbindlich die Si-
cherheitsanforderungen festlegen kann. Sobald die Mitgliedstaaten ihrer Verpflichrung zur 
Umsetzung der Produzentenhaftungsrichtlinie in nationales Recht nachgekommen sind, kann 
der Europäische Gerichtshof nämlich von der Kommission mit der Frage befaßt werden, inwie-
weit die Sicherheitsanforderungen der Produzentenhaftungsrichtlinie mit den Sicherheitsan-
forderungen der Modellrichtlinie vereinbar sind. Während nämlich die Modellrichtlinie von 
"zweckgerechter" Benutzung bzw. „voraussichtlicher Benutzung" spricht, definiert die Pro-
duzentenhaftungsrichtlinie ein Produkt als fehlerhaft, wenn es nicht die Sicherheit bietet ... 
die man unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere ... des Gebrauchs des Produkts, 
mit dem biHigerweise gerechnet werden kann, ... zu erwarten berechtigt ist." Eine Interpre-
tation der im Fehlerbegriff konkretisierten Sicherheitsanforderung wirkt notwendig auf die 
Prüfkriterien im Normgenerierungsverfahren von CEN/CENELEC bzw. im Gesetzgebungs-
verfahren via ständigen Ausschuß zurück. 

Die Überprüfung des in den technischen Nonnen konkretisierten Sicherheitsniveaus Jegt 
die Produzentenhaftungsrichtlinie in die Hände der nationalen Gerichte. Dies allein deswe-
gen, weil die Produzentenhaftungsrichtlinie keinerlei Bindung an die im Wege der Modell-
richtlinie erarbeiteten europäischen bzw. nationalen Normen vorsieht. Es steht den nationa-
len Gerichten also frei, in ihrer Entscheidung über das in der europäischen Normenliste fest-
gelegte Sicherheitsniveau hinauszugehen.28 Eine ganz andere Frage ist, welche handclshem-
mende Wirkung eine unterschiedliche Festlegung des Sicherheitsniveaus durch die nationalen 
Gerichte entfalten kann. 

IV. Zu den Leistungsmöglichkeiten des Selbstregulierungsmodells 
für die Durchsetzung von Verbraucherinteressen 

1. Vermachtung der Sicherheitsphilosphie durch die 
N ormungsorganisationen 

Im Anschluß an den Erlaß der Niederspannungsrichtlinie im Jahre 1973 hat CEN-
ELEC das Memorandum Nr. 2 „Erarbeitung von Normen für sicherheitsgerechtes 
Gestalten elektrischer Betriebsmittel" vorglegt. Dieses Memorandum spiegelt die 
Sicherheitsphilosophie wider, die CENELEC bei der Erarbeitung von Normen 
im Rahmen des Anwendungsbereichs der Niederspannungsrichtlinie zugrundele-
gen will. Denkbar ist eine Ausdehnung bzw. Umarbeitung des CENELEC-Memoran-
dums Nr. 2 für die gesamte sicherheitsrelevante Normung auch nicht elektrischer 
Produkte. Denn hier kann auf das Vorbild der Bundesrepublik zurückgegriffen wer-
den, wo das Deutsche Institut für Normung und die Deutsche Elektrotechnische 
Kommission einheitliche „Allgemeine Leitsätze für das sicherheitsgerechte Gestal-
ten technischer Erzeugnisse" im Jahre 1979 erarbeitet hatten, um die Existenz 
von zwei „Sicherheitsgrundnormen" für den elektrotechnischen und für den son-
stigen Bereich zu vermeiden.29 
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Als die Verbraucher 1984 mit dem Abkommen zwischen der EG-Kommission und CEN/ 
CENELEC erstmals die Möglichkeit erhielten, sich an der Normung zu beteiligen, stießen sie 
im Memorandum Nr. 2 auf ein festes Gefüge von allgemeinen Sicherheitsgrundsätzen, ein-
seitig zugeschnitten auf die Bedürfnisse der europäischen Industrie. Die Vorabdefinition der 
Sicherheitsphilosophie im Memorandum Nr. 2 ist die notwendige Konsequenz der Delegation 
der Definitionsmacht für Produktsicherheit in der Niederspannungsrichtlinie an CENELEC. 
Inhaltlich drückt sich die Sicherheitsphilosophie der Wirtschaft in der Externalisierung der 
Verbrauchererwartungen aus der Bestimmwig der technischen Sicherheit aus: anders ausge-
drückt das Produkt ist sicher, der Mensch bringt durch seine Unzulänglichkeit die Risiken erst 
hervor. Ihren rechtlichen Ausdruck finden die divergierenden Ansätze der Sicherheitsphiloso-
phie im Streit um die Orientierwig des Sicherheitsniveaus am „bestimmungsgemäßen Ge-
brauch" oder dem „voraussehbaren Fehlgebrauch". Voraussehbarer Fehlgebrauch verlangt 
eine Einbeziehung des tatsächlichen Umgangs von Verbrauchern mit Gefahren in die techni-
sche Normung, bestimmungsgemäßer Gebrauch knüpft an das wünschbare Verhalten eines 
aufgeklärten Verbrauchers an.30 Voraussehbarer Fehlgebrauch schließt überdies die Notwen-
digkeit ein, je nach Personenkreis zu differenzieren, der mit dem gefährlichen Produkt kon-
frontiert wird. Bestimmungsgemäßer Gebrauch legt es nahe, vom Durchschnittsverbraucher 
auszugehen und gerade die Gruppen aus der Sicherheitsnormung auszublenden, die besonders 
gefährdet sind, Kindern und alte Leute. Der Streit ist nicht akademisch. Derzeit versuchen 
die Verbraut.·hervertrcter die Normung von Spielzeugen am voraussehbaren Fehlgebrauch aus-
zurichten, eine Intention, gegen die sich CEN/CENELEC wehren. 

Die gegensätzlichen Orientierungsraster wirken in die Wahl der technischen Sicher-
heitsmittel in die Konstruktion des Produkts hinein. Voraussehbarer Fehlgebrauch 
verlangt eine Konstruktion, die es ausschließt, daß die gefährdeten Benutzerkreise 
Schaden erleiden. Sicherheitsvorkehrungen werden in den Konstruktions- und 
Planungsprozeß des Produkts integriert. Genau umgekehrt erlaubt eine Orientie-
rung am bestimmungsgemäßen Gebrauch, das Schadensrisiko auf den potentiel-
len Benutzer zu verlagern, indem dieser per Gebrauchsanweisung oder durch son-
stige Vorkehrungen auf die Gefahren bei der Benutzung hingewiesen wird. Letzlich 
wiederholt sich im Streit um den bestimmungsgemäßen Gebrauch bzw. vorausseh-
baren Fehlgebrauch die Debatte um einen sozialstaatlichen marktkorrigierenden 
Verbraucherschutz bzw. einen informatorischen Verbraucherschutz. 

2. Hindernisse in der Verbraucherbeteiligung 

a) Abgesehen davon, daß das EG-Selbstregulierungsmodell eine Beteiligung der Ver-
braucher nur auf der Normgenerierungsebene vorsieht, ist diese Ebene jedenfalls 
langfristig wichtiger, weil sie in der inhaltlichen Ausgestaltung des Sicherheitsni-
veaus die politische Entscheidung im Gesetzgebungsverfahren determiniert. Auf ab-
sehbare Zeit allerdings dürfte der Ausschluß der Verbraucher aus dem ständigen 
Ausschuß die Möglichkeiten einer Einflußnahme auf das europäische Sicherheits-
niveau erheblich beschränken. Denn die Harmonisierung wird über die Angleichung 
nationaler Normen vorangetrieben, ein Prozeß, in dem die Mitarbeit von CEN/ 
CENELEC formal nicht vorgesehen ist. Jedoch soll hier nicht der Eindruck erweckt 
werden, als ob die Normungstätigkeit von CEN/CENELEC ausschließlich von poli-
tischen Vorgaben der EG abhängig ist. Diese Ausrichtung verbietet schon die Ein-
beziehung der EFTA-Länder in die europäischen Normungsorganisationen. 
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Das Abkommen zwischen der EG-Kommission und CEN/CENELEC ist bislang 
nicht verfahrensmäßig konkretisiert. Das Abkommen spricht lediglich von „beteili-
gen" (die Verbraucher hatten ein Stimmrecht gefordert) und formuliert: „Die Kom-
mission wird im gegebenen Falle zur Festlegung geeigneter Modalitäten beitragen". 

Obwohl die Modellrichtlinie noch nicht in Einzelrichtlinien umgesetzt worden ist, haben sich 
CEN/CENELEC mit Abschluß des Abkommens bereit erklärt, Verbraucher an der Normungs-
arbeit zu beteiligen. Erste Erfahrungen im Normenausschuß „Elektrische Haushaltsgeräte" 
zeigen denn auch die Konsequenzen, die die fehlende Ausgestaltung der Verfahrensbeteiligung 
mit sich bringt. Verbraucher haben Schwierigkeiten, eine Diskussion über den Orientierungs-
maßstab „voraussehbarer Fehlgebrauch'~ zu initiieren. Sie müssen darum kämpfen, das Thema 
überhaupt auf die Tagesordnung zu bringen und eigene Positionspapiere als Dokumente der Nor-
mungsarbeit anerkannt zu bekommen. Ohne schriftlich niedergelegte Verfahrensgarantien 
haben Verbraucher nur die Wahl, entweder bei CENELEC um die Gewährung von Informations-
und Zugangsrechten zu „betteln" oder bei der EG vorstellig zu werden, um diese zu veranlas-
sen, Druck auf CENELEC auszuüben. 

Selbst wenn sich diese Anfangsschwierigkeiten mittels einer Ausgestaltung der Ver· 
fahrensgarantien beseitigen ließen, bliebe immer noch die Grundproblematik be· 
stehen, nämlich welche Chancen Verbraucher überhaupt haben, im Wege der Betei· 
ligung auf die Sicherheitsnormung Einfluß zu nehmen. Politologische Untersuchun· 
gen über die Verbraucherbeteiligung an der technischen Normung in der Bundesre· 
publik.Deutschland zeichnen ein eher skeptisches Bild. 31 

b) CEN/CENELEC ist es gelungen, in den internen Auseinandersetzungen mit der 
EG um die Ausgestaltung der Verbraucherbeteiligung ihre Organisationsstruktur 
der Verbraucherseite aufzuzwingen. Diese muß innerhalb der Verbrauchervertre-
tungen der nationalen Normungsorganisationen einen Koordinations- und Abstim· 
mungsprozeß einleiten. Faktisch sieht dieser Prozeß so aus, daß die Verbrauchersei-
te ein eigenes Sekretariat einzurichten hatte, das die nationalen Verbrauchervertre· 
ter zu Sitzungen einlädt, die Tagesordnung bestimmt und den gesamten technischen 
Apparat übernimmt. Um genau dieses aufwendige Verfahren umgehen zu können, 
hatte die Verbraucherseite in den Auseinandersetzungen gefordert, den europäi-
schen Dachverband der Verbraucherorganisationen mit der Aufgabe zu betrauen, 
Stellungnahmen für CEN/CENELEC zu erarbeiten. Die europäischen Normungs· 
organisationen waren jedoch nur bereit, eine technische Mitwirkung der Verbrau· 
cherseite zu akzeptieren, nicht jedoch den weitaus stärkeren politischen Einfluß 
der Verbraucherorganisationen. 

Finanziert werden die Arbeit des Sekretariats ltir Koordination sowie die notwendigen Reisen 
von der EG-Kommission, An finanziellen Ressourcen ftir die Organisation der Verbraucherbe-
teiligung auf europäischer Ebene fehlt es derzeit nicht. Es fehlt jedoch an disponiblen Fach-
leuten, die bereit sind, sich mit der europäischen Normung auseinanderzusetzen. Bereits auf 
nationaler Ebene sind nicht genügend Fachleute vorhanden, die die Interessen der Verbraucher 
in den jeweiligen Normungsgtemien wahrnehmen können. Findet sich ein solches Gremium zu~ 
sammen, treten im Abstimmungsprozeß die identischen „protektionistischen" Konflikte auf 
wie zwischen nationalen Industrien. Die skizzierten Defizite sind kein Spezifikum der Ver-
braucherbeteiligung auf europäischer Ebene, nur dort treten sie weitaus schärfer hervor als 
in der nationalen Normungsorganisation. 
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Das Vorlageverfahren gern. Art. 169 ermöglicht der Kommission überprüfen zu Jas-
sen, ob die Mitgliedstaaten die Produzentenhaftungsrichtlinie zutreffend in natio-
nales Recht umgesetzt haben. Die Einleitung eines Verfahrens setzt voraus, daß 
einem Mitgliedsland nach Auffassung der Kommission bei der Transformation in 
nationales Recht ein Fehler unterlaufen ist. Dieser Fehler müßte, um die Sicher-
heitsphilosophie der Produzentenhaftungsrichtlinie vor den Europäischen Gerichts-
hof zu bringen, den Fehlerbegriff selbst betreffen. Ein Eingreifen des Gerichts wie-
derum setzt voraus, daß es überhaupt zu einem gerichtsförmigen Verfahren kommt. 
Kaum weniger ermutigend sind die Perspektiven des Vorabentscheidungsverfahrens 
gern. Art. 177. Dieses kann nicht von der Kommission gesteuert werden, vielmehr 
ermöglicht es den nationalen Gerichten, den Europäischen Gerichtshof anzurufen, 
wenn die Entscheidung des Falls von der Auslegung primären oder sekundären Ge-
meinschaftsrechts abhängt. Es mag schon sein, daß der eine oder andere Fall vor 
den Europäischen Gerichtshof gelangt; daraus Möglichkeiten einer effizienten Nach-
marktkontrolle abzuleiten, erscheint jedoch verfrüht. 

Aussichtsreicher dürfte es sein, in der Sicherheitsregulierung auf die Steuerungs-
funktion der nationalen Gerichte zu setzen. Die wissenschaftliche Diskussion einer 
Sicherheitsregulierung über die Produzentenhaftung befindet sich zwar erst am An-
fang. Deutlich ist aber, daß die sich mehr und mehr durchsetzende Selbstregulie-
rung mit Normenverweis langfristig zu einer judiziellen Kontrolle der Sicherheits-
standards selbst führt. 32 

V. Perspektiven des Verbraucherschutzes im praktizierten 
Regulierungsmodell 

Die nachfolgenden Überlegungen gehen davon aus, daß die Forderung nach einer 
Verstaatlichung der Sicherheitsregulierung im Wege des Aufbaus EG-eigener tech-
nischer Sicherheitskompetenz nicht nur politisch unrealistisch ist sondern auch das 
für den Verbraucherschutz nachteilige Capture-Problem33 in sich birgt. Es muß des-
halb für die Chancendurchsetzung von Verbraucherschutzinteressen nicht unbe-
dingt ein Nachteil sein, wenn der Staat bzw. die EG sich darauf beschränkt, Rah-
menregelungen zu erarbeiten, die die Verbraucherorganisationen in eigener Verant-
wortung ausfüllen müssen. Indessen ist eine solche Aufgabenverteilung in der Regu-
lierung von Produktsicherheit an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. 

1. Rechtlicher Input der EG 

Über den bisherigen Regulierungsrahmen hinausgehende rechtliche Vorgaben zur 
Absicherung des Verbraucherschutzes in der Sicherheitsregulierung sind unumgäng-
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lieh. Sie erstrecken sich auf die präventive Sicherheitsregulierung ebenso wie auf die 
Nachmarktkontrolle. 

Den Kern des Sicherheitsrechts bildet die von der Wirtschaft beherrschte Sicherheitsphiloso-
phie. Eine Integration der Verbrauchererwartung in die Sicherheitsphilosophie ist einmal mög-
lich durch eine Festschreibung des voraussehbaren Fehlgebrauchs als allgemeiner Orientierungs-
maßstab, mit Hilfe dessen eine Remedur des Memorandums Nr. 2 eingeleitet werden kann. 
Umgekehrt wäre es aber auch denkbar, den Orientierungsmaßstab des voraussehbaren Fehlge-
brauchs zum Ausgangspunkt des Versuches zu nehmen, die Verbraucher-Sicherheitsphilosophie 
positiv zu umschreiben. Eine solche positive Umschreibung hätte den Vorteil, daß Verbraucher-
erwartungen ihren rein defensiven Charakter verlören, der den Normungsorganisationen die 
Ausgrenzung von Verbraucherschutz so leicht macht. Verbunden wäre mit dem Schritt der Nie-
derlegung einer Verbraucher-Sicherheitsphilosophie die Trennung der Produktsicherheit vom 
freien Warenverkehr. Genau diese Trennung kann aber möglicherweise die Chancen zur Durch-
setzung von Produktsicherheit innerhalb der Europäischen Gemeinschaft schmälern. Denn so-
lange Produktsicherheit lediglich ein Substrat des freien Warenverkehrs bildet, ist der Erfolg 
der Realisierung von Produktsicherheit in den Grenzen des freien Warenverkehrs vorprogram-
miert. Dieses Huckepackverfahren fiele jedoch weg, wenn Produktsicherheit nunmehr positiv 
in Abgrenzung zur Sicherheitsphilosophie der Wirtschaft definiert würde. 

Erhebliche Aufmerksamkeit verdient die Ausgestaltung einer möglichen Nachmarkt-
kontrolle durch die Kommission. Hier geht es nicht allein um die Effizienz von 
Gefahrenaustausch- und Unfallinformationssystem, sondern vor allem um die Frage, 
inwieweit der EG-Kommission eigene Kompetenzen zur Ausübung der Nachmarkt-
kontrolle übertragen werden sollen. Gleichzeitig hätte eine Regelung der Nach-
marktkontrolle zu überprüfen, ob die nationalen Fachbehörden mit hinreichenden 
Zugriffsmöglichkeiten34 auf unsichere Produkte ausgestattet sind. 

2. Input der Verbraucherseite, die Organisation der 
Eigenbeteiligung an der Normung35 

Unter der Voraussetzung, daß. die EG die rechtlichen Vorgaben für eine Beteiligung 
der Verbraucher an der Normung geschaffen hat, gilt es, ein geschlossenes Konzept 
zu entwickeln, um eine Verbrauchergegenmacht aufzubauen, die wirksam in das 
zweistufige Rahmenkontrollverfahren eingebracht werden kann. Dies kann gelin-
gen, wenn die Verbraucherseite selbst Informationen sammelt, diese Informationen 
selbst verarbeitet und auch selbst auswertet. Auf der Ebene der Informationssamm-
lung geht es vor allem darum, sich einen Überblick über die Sicherheitsinteressen 
der Verbraucher zu verschaffen. Notwendig ist der Aufbau eines eigenen Unfall-
informationssystems, um abgekoppelt von nationalstaatlichen oder EG-weiten 
Informationssystemen zu wissen, welche Produkte Gefahren heraufbeschwören. 
Ein erster Schritt in diese Richtung ist das Interpol-System36 . Nationale Verbrau-
cherorganisationen melden dem europäischen Verbraucherverband Unfälle, Risi-
ken, Gefahren, die ihnen zu Ohren gekommen sind. Die Informationsverarbeitung 
dient dem Zweck, die einlaufenden Informationen in ihrer Qualität und Aussage-
kraft zu gewichten. Denn davon hängt ab, ob die Information sich eignet, um poli-
tisch instrumentalisiert zu werden. Ob die europäischen Normungsorganisationen 
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bereit sind, dem derart abgesicherten Verbraucherstandpunkt in der Normung 
Rechnung zu tragen, hängt jedoch nicht allein von der Qualität der Information 
ab. Die Verbraucherseite kann eine Gegenmacht nur aufbauen, wenn sie die Öf-
fentlichkeit mobilisiert. Ohne die Unterstützung der Öffentlichkeit muß auch die 
beste selbst erstellte Information wirkungslos verpuffen. 

Wird der Verbraucherseite die für die Wahrnehmung der Beteiligung notwendige 
rechtliche Absicherung versagt, bleibt ihnen als Möglichkeit, sich aus dem Norm-
generierungs- und auch dem Gesetzgebungsverfahren zurückzuziehen und sich ganz 
auf eine Nachmarktkontrolle zu konzentrieren. Ansätze zu einer derartigen Nach-
marktkontrolle finden sich in dem bereits erwähnten Interpol-System der Ver-
braucherorganisationen sowie in Versuchen von Test-Organisationen ihr Vorgehen 
EG-weit zu koordinieren. Derartige Mechanismen der Nachmarktkontrolle stecken 
jedoch noch in den Kinderschuhen, überdies ist mit ihnen nicht intendiert, die Be-
teiligung der Verbraucher an dem zweistufigen Rahmenkontrollmodell zu ersetzen. 

VI. Fazit 

Die Europäische Gemeinschaft kann keine wirklich autonome marktkorrigierende 
Sicherheitspolitik durchführen. Deren Durchsetzung ist nur im Huckepack-Verfah-
ren mit dem freien Warenverkehr möglich. Das zur Interessenabstimmung von 
Produktsicherheit und freien Warenverkehr von der EG favorisierte Selbstregulie-
rungsmodell mit Normenverweis führt zu einer Privatisierung und Re-Förderalisie-
rung der Produktsicherheit; Re-Förderalisierung, weil die EG ihre Entscheidungs-
hoheit über die europäische Produktsicherheit an die Mitgliedstaaten zurückdele-
giert; Privatisierung, weil die Mitgliedstaaten die Definition des Sicherheitsniveaus 
ihren staatlich anerkannten privaten Normungsorganisationen überlassen. Die EG 
beschränkt sich im Selbstregulierungsmodell mit Normenverweis auf eine Verhal-
tenskoordination der Mitgliedstaaten und der nationalen Normungsorganisationen. 
Verbraucherschutz ist in diesem Selbstregulierungsmodell kein staatlich definiertes 
Ziel mehr. An die Stelle inhaltlicher Vorgaben treten Verfahrensgarantien, die, 
wenn sie rechtlich abgesichert sind, gewisse Chancen für die Selbst-Organisation 
eines eigenen Inputs in die Sicherheitsregulierung durch die Verbraucher bieten. 
Mehr als eine private Mißbrauchkontrolle kann aber eine Selbstorganisation im 
staatlich festgesetzten Verfahrensrahmen nicht leisten. 
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